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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs4

VwGG §28 Abs3

VwGG §34 Abs1

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGG § 28 heute

2. VwGG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGG § 28 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 28 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

6. VwGG § 28 gültig von 01.08.2004 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

7. VwGG § 28 gültig von 01.01.1991 bis 31.07.2004 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

8. VwGG § 28 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

1. VwGG § 34 heute

2. VwGG § 34 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2021

3. VwGG § 34 gültig von 01.01.2014 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. VwGG § 34 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

5. VwGG § 34 gültig von 01.07.2008 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008
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6. VwGG § 34 gültig von 01.08.2004 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 89/2004

7. VwGG § 34 gültig von 01.09.1997 bis 31.07.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 88/1997

8. VwGG § 34 gültig von 05.01.1985 bis 31.08.1997

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Grünstäudl sowie die Hofrätinnen

Mag. Rossmeisel und Dr.in Sembacher als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag.a Prendinger, in der

Revisionssache des T A, vertreten durch Mag. Dr. Martin Enthofer, Rechtsanwalt in 4020 Linz, Promenade 16/II, gegen

das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes vom 9. März 2023, L523 2254067-1/13E, betre@end Angelegenheiten

nach dem AsylG 2005 und dem FPG (belangte Behörde vor dem Verwaltungsgericht: Bundesamt für Fremdenwesen

und Asyl), den Beschluss gefasst:

Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Begründung

1        Der Revisionswerber, ein Staatsangehöriger Pakistans und Angehöriger der Ahmadiyya-Religionsgemeinschaft

(auch: Ahmadi), stellte am 23. Juni 2021 einen Antrag auf internationalen Schutz nach dem Asylgesetz 2005

(AsylG 2005), den er im Wesentlichen damit begründete, in seinem Herkunftsstaat „religiöse Probleme“ gehabt zu

haben.

2        Mit Bescheid vom 5. Februar 2022 wies das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl diesen Antrag ab, erteilte

dem Revisionswerber keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen, erließ gegen ihn eine

Rückkehrentscheidung, stellte fest, dass seine Abschiebung nach Pakistan zulässig sei, und legte eine Frist für die

freiwillige Ausreise fest.

3        Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit dem angefochtenen Erkenntnis nach

Durchführung einer mündlichen Verhandlung als unbegründet ab und sprach aus, dass die Erhebung einer Revision

gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht

mit dem angefochtenen Erkenntnis nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung als unbegründet ab und sprach

aus, dass die Erhebung einer Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht zulässig sei.

4        Nach Art. 133 Abs. 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende

Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.Nach

Artikel 133, Absatz 4, B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes die Revision zulässig, wenn sie von der

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende

Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

5        Nach § 34 Abs. 1 VwGG sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des Art. 133

Abs. 4 B-VG nicht zur Behandlung eignen, ohne weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen.Nach Paragraph 34,

Absatz eins, VwGG sind Revisionen, die sich wegen Nichtvorliegens der Voraussetzungen des Artikel 133, Absatz 4, B-

VG nicht zur Behandlung eignen, ohne weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen.

6        Nach § 34 Abs. 1a VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß

Art. 133 Abs. 4 B-VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 VwGG nicht gebunden. Die

Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG hat der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen

der dafür in der Revision gesondert vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 VwGG) zu überprüfen.Nach Paragraph 34,

Absatz eins a, VwGG ist der Verwaltungsgerichtshof bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß Artikel

133, Absatz 4, B-VG an den Ausspruch des Verwaltungsgerichtes gemäß Paragraph 25 a, Absatz eins, VwGG nicht

gebunden. Die Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG hat der

Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der dafür in der Revision gesondert vorgebrachten Gründe (Paragraph 28, Absatz

3, VwGG) zu überprüfen.
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7        Zur Zulässigkeit der Revision wird - erkennbar nur gegen die Abweisung des Antrags auf internationalen Schutz

hinsichtlich des Begehrens auf Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gerichtet - im Wesentlichen vorgebracht,

das Bundesverwaltungsgericht sei den Beweisanträgen des Revisionswerbers auf Einvernahme von näher genannten

Zeugen sowie der Einholung eines „individualisierten Ländersachverständigengutachtens“ nicht nachgekommen.

8        Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dürfen Beweisanträge dann abgelehnt werden, wenn

die Beweistatsachen als wahr unterstellt werden, es auf sie nicht ankommt oder das Beweismittel an sich nicht

geeignet ist, über den Gegenstand der Beweisaufnahme einen Beweis zu liefern und damit zur Ermittlung des

maßgebenden Sachverhalts beizutragen. In der Unterlassung einer Beweisaufnahme ist kein Verfahrensmangel

gelegen, wenn das von der Partei im Beweisantrag genannte Beweisthema unbestimmt ist (vgl. VwGH 16.11.2022,

Ra 2022/20/0333, mwN). Ob eine Beweisaufnahme in diesem Sinn notwendig ist, unterliegt aber der

einzelfallbezogenen Beurteilung des Verwaltungsgerichtes. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung im Sinn

des Art. 133 Abs. 4 B-VG läge nur dann vor, wenn diese Beurteilung grob fehlerhaft erfolgt wäre und zu einem die

Rechtssicherheit beeinträchtigenden unvertretbaren Ergebnis geführt hätte (vgl. VwGH 7.3.2022, Ra 2022/14/0036,

mwN). Ein bloß allgemeines Vorbringen läuft nach der Rechtsprechung in der Regel auf einen unzulässigen

Erkundungsbeweis hinaus, zu dessen Aufnahme das Verwaltungsgericht nicht verpJichtet ist (vgl. VwGH 19.7.2021,

Ra 2021/14/0231, mwN).Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dürfen Beweisanträge dann

abgelehnt werden, wenn die Beweistatsachen als wahr unterstellt werden, es auf sie nicht ankommt oder das

Beweismittel an sich nicht geeignet ist, über den Gegenstand der Beweisaufnahme einen Beweis zu liefern und damit

zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts beizutragen. In der Unterlassung einer Beweisaufnahme ist kein

Verfahrensmangel gelegen, wenn das von der Partei im Beweisantrag genannte Beweisthema unbestimmt ist

vergleiche , VwGH 16.11.2022, Ra 2022/20/0333, mwN). Ob eine Beweisaufnahme in diesem Sinn notwendig ist,

unterliegt aber der einzelfallbezogenen Beurteilung des Verwaltungsgerichtes. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher

Bedeutung im Sinn des Artikel 133, Absatz 4, B-VG läge nur dann vor, wenn diese Beurteilung grob fehlerhaft erfolgt

wäre und zu einem die Rechtssicherheit beeinträchtigenden unvertretbaren Ergebnis geführt hätte vergleiche ,

VwGH 7.3.2022, Ra 2022/14/0036, mwN). Ein bloß allgemeines Vorbringen läuft nach der Rechtsprechung in der Regel

auf einen unzulässigen Erkundungsbeweis hinaus, zu dessen Aufnahme das Verwaltungsgericht nicht verpJichtet ist

vergleiche , VwGH 19.7.2021, Ra 2021/14/0231, mwN).

9        Der Revisionswerber brachte in seinen Beweisanträgen vor dem Bundesverwaltungsgericht vor, die Einvernahme

näher genannter Zeugen diene der „VeriKzierung“ bzw. dem „Nachweis der Richtigkeit des Fluchtvorbringens“. Ein

individualisiertes Gutachten solle zum Beweis der „Berechtigung des gegenständlichen Antrages“ eingeholt werden.

Damit zeigte der Revisionswerber vor dem Verwaltungsgericht jedoch nicht auf, zum Beweis welcher konkreten

Tatsachen die Beweisanträge hätten dienen sollen.

10       Dass angesichts der unterlassenen Angabe eines relevanten Beweisthemas, zu dem die namhaft gemachten

Zeugen Auskunft hätten geben können und zu dem das Gutachten eingeholt werden sollte, das Unterbleiben der

Vernehmungen sowie der Einholung des Gutachtens einen Fehler im oben dargelegten Sinn dargestellt hätte, zeigt die

Revision nicht auf.

1 1       Auch ist im Fall einer unterbliebenen Vernehmung - um die Relevanz des behaupteten Verfahrensfehlers

darzulegen - in der Revision konkret darzulegen, was die betre@ende Person im Fall ihrer Vernehmung hätte aussagen

können und welche anderen oder zusätzlichen Feststellungen auf Grund dessen zu tre@en gewesen wären

(vgl. VwGH 21.10.2022, Ra 2022/14/0253, mwN). Diesen Anforderungen kommt auch die Revision mit ihrem nicht

näher konkretisierten Vorbringen, die Zeugen hätten die Richtigkeit der vom Revisionswerber vorgetragenen

Fluchtgründe und wider ihn erfolgten Verfolgungshandlungen bestätigen können, nicht nach. Gleiches gilt auch für die

bemängelte Unterlassung der Einholung eines Gutachtens.Auch ist im Fall einer unterbliebenen Vernehmung - um die

Relevanz des behaupteten Verfahrensfehlers darzulegen - in der Revision konkret darzulegen, was die betre@ende

Person im Fall ihrer Vernehmung hätte aussagen können und welche anderen oder zusätzlichen Feststellungen auf

Grund dessen zu tre@en gewesen wären vergleiche , VwGH 21.10.2022, Ra 2022/14/0253, mwN). Diesen

Anforderungen kommt auch die Revision mit ihrem nicht näher konkretisierten Vorbringen, die Zeugen hätten die

Richtigkeit der vom Revisionswerber vorgetragenen Fluchtgründe und wider ihn erfolgten Verfolgungshandlungen

bestätigen können, nicht nach. Gleiches gilt auch für die bemängelte Unterlassung der Einholung eines Gutachtens.

1 2       Im Übrigen hat sich das Bundesverwaltungsgericht, soweit mit den Beweisanträgen des Revisionswerbers auf



Ermittlungen bzw. Befragungen von Zeugen in seinem Herkunftsstaat abgezielt wurde, zutre@end auf die

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes gestützt, wonach ein allgemeines Recht auf eine fallbezogene

Überprüfung des Vorbringens des Asylwerbers durch Recherche im Herkunftsstaat nicht besteht und ein Beweisantrag

des Asylwerbers, bestimmte Auskunftspersonen im Herkunftsstaat durch eine Vertrauensperson befragen zu lassen,

nicht zulässig ist (vgl. dazu VwGH 28.4.2022, Ra 2020/14/0303, mwN).Im Übrigen hat sich das

Bundesverwaltungsgericht, soweit mit den Beweisanträgen des Revisionswerbers auf Ermittlungen bzw. Befragungen

von Zeugen in seinem Herkunftsstaat abgezielt wurde, zutre@end auf die Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes gestützt, wonach ein allgemeines Recht auf eine fallbezogene Überprüfung des Vorbringens

des Asylwerbers durch Recherche im Herkunftsstaat nicht besteht und ein Beweisantrag des Asylwerbers, bestimmte

Auskunftspersonen im Herkunftsstaat durch eine Vertrauensperson befragen zu lassen, nicht zulässig ist vergleiche ,

dazu VwGH 28.4.2022, Ra 2020/14/0303, mwN).

1 3       In der Revision werden somit keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinn des Art. 133 Abs. 4 B-VG

grundsätzliche Bedeutung zukäme. Die Revision war daher gemäß § 34 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren

zurückzuweisen.In der Revision werden somit keine Rechtsfragen aufgeworfen, denen im Sinn des Artikel 133, Absatz

4, B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme. Die Revision war daher gemäß Paragraph 34, Absatz eins, VwGG ohne

weiteres Verfahren zurückzuweisen.

Wien, am 6. April 2023
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